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Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange zum Entwurf
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1 Bergamt Stralsund

Frankendamm 17
18439 Stralsund

12.03.2026 X

2 Handelsverband Nord e.V.
Jahnstr. 3d
17033 Neubrandenburg

11.03.2026 X

3 Hauptzollamt Stralsund
Postfach 2264
18409 Stralsund

16.03.2026 X

4 Industrie- und Handelskammer
Neubrandenburg
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg

30.03.2026 X

5 Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessung
und Katasterwesen
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin

24.02.2026 X

6 Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege M-V
Domhof 4/5
19055 Schwerin

24.02.2026 X

7 Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Forstamt Jägerhof
Hainstraße 5
17493 Greifswald-Eldena

24.02.2026 X

8 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

20.03.2026 X

9 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Untere Immissionsschutzbehörde
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

24.03.2026 X

10 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Untere Naturschutzbehörde
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

09.04.2026 X
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11 Landesamt für Umwelt, Naturschutz

und Geologie M-V
Goldberger Straße 12b
18273 Güstrow

30.03.2026 X

12 Polizeiinspektion Anklam
Friedländer Str. 13
17389 Anklam

24.02.2026 X

13 Straßenbauamt Neustrelitz
Hertelstraße 8
17235 Neustrelitz

26.02.2026 X

14 Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Vorpommern
Abteilung Landwirtschaft und
Flurneuordnungsbehörde
Badenstraße 18
18439 Stralsund

09.03.2026 X

15 Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Vorpommern Abteilung
Naturschutz, Wasser und Boden
Badenstraße 18
18439 Stralsund

16.03.2026 X

16 Amt Am Peenestrom
Stadt Wolgast
Burgstr. 6
17438 Wolgast

05.03.2026 X

17 Deutsche Telekom Technik GmbH
Holzweg 2
17438 Wolgast

27.02.2026 X

18 Wasser- und Bodenverband
Insel Usedom – Peenstrom
Am Erlengrund 1 D
17449 Mölschow

11.03.2026 X

19 Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung –
Festland Wolgast
Bahnhofstr. 98
17438 Wolgast

26.02.2026 X
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

--------

- Die gegebenen Hinweise sind bereits teilweise in der Begründung unter Punkt 5.6
„Sonstige Angaben, Belange des Bergamtes Stralsund“ sowie auf der Planzeichnung
unter den Allgemeinen Hinweisen unter Punkt 1 enthalten. Die Angaben werden auf
die nebenstehende Stellungnahme angepasst.
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung ja nein Enth.

-----

- Eine Prüfung des nebenstehenden Vorschlags wurde vorgenommen. Die Verkaufs-
fläche wird nicht verringert, um ein qualtitatives Einkaufserlebnis der Kunden zu ge-
währleisten und zukünftigen Entwicklungsplänen Spielraum zu ermöglichen. Um dort
ebenfalls Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten, soll auch keine konkrete Sorti-
mentsfestsetzung vorgenommen werden.
Das Amt für Raumrondung und Landesplanung Vorpommern stimmt dem Vorhaben
mit der Stellungnahme vom 06.06.2025 zu. In der Stellungnahme lautet es: „Die An-
siedlung eines zeitgemäßen Lebensmitteldiscounters zur Sicherung der wohnort-
nahen Grundversorgung wird [daher] raumordnerisch unterstützt.
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 5.6 „Sonstige Angaben, Belange des Hauptzollamtes Stralsund“ ergänzend auf-
genommen.
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Stellungnahme Nr. 4 Abwägung ja nein Enth.

- Die Hinweise und Bedenken wurden im Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsunter-
lagen berücksichtigt. In der Begründung wurde unter dem Punkt 2.4 „Bezug zum Ein-
zelhandlskonzept“ eine Auseindandersetzung zwischen dem Einzelhandelskonzept
und der derzeitigen Lage in der Stadt Wolgast vorgeneommen. Es wurde festgestellt,
dass der Stadtteil Wolgast-Nord massiv unterversorgt ist, seitdem der damalige Edeka
diesen Statteil verlassen hat. Die Nahversorgungsfunktion für den umliegenden mehr-
geschossigen Wohnungsbau ist seitdem nicht gesichert. In fußläufiger Erreichbarkeit
für die Anwohner im Stadteil Wolgast-Nord befinden sich seitdem keine Einzel-
handelsbetriebe zur Sicheurnstellung der Grundversorgung. Zudem wird mit der aus-
gewiesenen Verkaufsfläche sichergestellt, dass für die Kunden ein qualitatives Ein-
kaufserlebnis mit breiten Gängen und Kassenbereichen geschaffen werden kann.
Das Amt für Raumrondung und Landesplanung Vorpommern stimmt dem Vorhaben
mit der Stellungnahme vom 06.06.2025 zu. In der Stellungnahme lautet es: „Die An-
siedlung eines zeitgemäßen Lebensmitteldiscounters zur Sicheurng der wohnort-
nahen Grundversorgung wird [daher] raumordnerisch unterstützt.
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Stellungnahme Nr. 4 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 5 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 5.6 „Sonstige Angaben, Belange des Landesamtes für innere Verwaltung Meck-
lenburg-Vorpommern“ ergänzend aufgenommen.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

--------



Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb östlich der Hufelandstraße “ der Stadt Wolgast Juni 2026
Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf Seite 12

Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.

--------

--------

- Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

- Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

- Bei einer Änderung des Bebauungsplanes wird die Forstbehörde erneut beteiligt.
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet Breit-
band“ und auf der Planzeichnung unter Punkt Allgemeine Hinweise, Punkt 4 enthal-
ten.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet Brand-
und Katastrophenschutz“ und auf der Planzeichnung unter Punkt Allgemeine Hin-
weise, Punkt 3 enthalten.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet Brand-
und Katastrophenschutz“ und auf der Planzeichnung unter Punkt Allgemeine Hin-
weise, Punkt 3 enthalten.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet Brand-
und Katastrophenschutz“ und auf der Planzeichnung unter Punkt Allgemeine Hin-
weise, Punkt 3 enthalten.

--------
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits teilweise in der Begründung unter Punkt 5.6
„Sonstige Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet
Verkehrsstelle“ enthalten. Die Angaben werden auf die nebenstehende Stellung-
nahme angepasst.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 „Sonstige
Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald; Sachgebiet Sachge-
biet Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst“ und auf der Planzeich-
nung unter Punkt Allgemeine Hinweise, Punkt 6 enthalten.
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

--------

--------

- Die gegebenen Hiwnesie werden beachtet. Sie sind bereits in der Begrünung unter
Punkt 2.3 Flächennutzungsplan enthalten.

- Alle in der Planzeichnung aufgeführten Planzeichen werden gut lesbar dargestellt.

- Auch wenn das Baufeld geringe Abstände zur Grundstücksgrenze aufweist, sind die
gesetzlichen Vorgaben der LBauO M-V bzgl. der Abstandsflächen zu berücksich-
tigen. In dem Baufeld wir nicht nur der Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb errichtet,
sondern auch die Nebenanlagen und Stellplätze, die keine Abstandsflächen er-
zeugen.

- Eine ergänzende Regelung zu Festsetzung „abweichende Bauweise“ wurde ergän-
zend aufgenommen.
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

- Die textliche Festsetzung wurde überarbeitet.

- Die Seitenangaben werden ergänzt.
- Die Überschrift zu Teil 2 der Begründung wird aktualisiert.

- Die Sortierung der Anlagen wurde geprüft und angepasst.

- Das Schallgutachten ist ein externes Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 41. Der
Planungswillen der Stadt Wolgast bleibt dadurch weiterhin wert- und werbeneutral,
auch wenn das Logo des Fachbüros auf jeder Seite der Unterlage vorhanden ist.
Das Fachgutachten ist lediglich eine Anlage zur Begründung. Die Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 41 ist weiterhin wert- und werbeneutral verfasst.

- zu 11) Die Seitenzahlen wurden durch den Fachgutachter geprüft.

- Der gegebene Hinweis wird beachtet. Die Unterlagen sowie das Schallgutachten
werden angepasst und überarbeitet.

- Eine Stellungnahme des Sachbereiches Denkmalschutz liegt nicht vor.

- Eine Stellungnahme des Sachgebietes Naturschutz liegt vor.

--------
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 5.6 „Sonstige Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald,
Sachbereich Altlasten/Bodenschutz/Abfallwirtschaft“ und auf der Planzeichnung
unter dem Punkt allgemeine Hinweise unter Punkt 8 ergänzend aufgenommen.

- Eine Stellungnahme des Sachbereiches Immissionsschutz liegt vor.

--------
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Stellungnahme Nr. 9 Abwägung ja nein Enth.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Das Schallguatchten wird über-
arbeiten und erneut zur Prüfung vorgelegt.
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Stellungnahme Nr. 9 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 10 Abwägung ja nein Enth.

--------

--------
--------
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Stellungnahme Nr. 10 Abwägung ja nein Enth.

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt und bei der Fortführung des Bauleitplan-
verfahrens beachtet.
- Die nebenstehenden gegebenen Hinweise werden berücksichtigt und bei der Fort-
führung des Bauleitplanverfahrens beachtet.

- Die gegebenen Forderungen zur Überarbeitung der Festsetzungen werden berück-
sichtigt und in die Planunterlagen eingearbeitet.
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Stellungnahme Nr. 10 Abwägung ja nein Enth.

- Die Bezeichnung der Maßnahmen aus dem AFB und die der textlichen Festsetz-
ungen werden auf Übereinstimmung überprüft.

- Die gegebenen Forderungen zur Überarbeitung der Festsetzungen werden berück-
sichtigt und in die Planunterlagen eingearbeitet.

- Die gegebenen Forderungen zur Überarbeitung der Festsetzungen werden berück-
sichtigt und in die Planunterlagen eingearbeitet.

- Die gegebenen Forderungen zur Überarbeitung der Festsetzungen werden berück-
sichtigt und in die Planunterlagen eingearbeitet.

- Der Antrag auf Baumfällung wird zeitnah durch die Stadt Wolgast gestellt.

- Gemäß der Prüfung mit der unteren Naturschutzbehörde wurde festgestellt, dass
dieser benannte Bereich nicht Bestandteil des Geltungsbereiches ist. Daher ist eine
Nachbilanzierug nicht erforderlich.

- Der gebene Hinweis wird berücksichtigt.

- Die textlichen Festsetzungen werden entsprechend der Pflanzqualität, zu den Baum-
arten und dem Ersatz bei Ausfall angepasst.
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Stellungnahme Nr. 10 Abwägung ja nein Enth.

- Die entsprechenden Angaben aus dem AFB werden in den Text Teil B übernommen,
um die Auslösung von Verbotstatbeständen auszuschließen.

--------

- Die Festsetzungen werden entsprechend der nebenstehenden Forderungen ange-
passt.
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Stellungnahme Nr. 11 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 11 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise und offenen Fragen werden berücksichtigt. Das Schall-
guatchten wird überarbeitet und erneut zur Prüfung vorgelegt.
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Stellungnahme Nr. 12 Abwägung ja nein Enth.

--------

--------
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Stellungnahme Nr. 13 Abwägung ja nein Enth.

- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt. Die angedachte Neuanpflanzung wird
geprüft und mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.
--------
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Stellungnahme Nr. 14 Abwägung ja nein Enth.

--------
--------
- Der gegebene Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahme Nr. 15 Abwägung ja nein Enth.

--------

--------
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Stellungnahme Nr. 16 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

- Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald wurde bereits beteiligt. Abstim-
mungen zu einer Verlegung der Bushaltestelle wurden vorgenommen. Die Verkehrs-
gesellschaft Vorpommern-Greifswald würde einer Verlegung zustimmen.
- Weitere Abstimmungen zu einer Verlegung der Bushaltestelle werden in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Wolgast und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald
erfolgen.
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Stellungnahme Nr. 17 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise sind bereits teilweise in der Begründung unter Punkt 5.4
„Ver- und Entsorgung, Telekommunikation“ enthalten. Die Angaben werden auf die
nebenstehende Stellungnahme angepasst.
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Stellungnahme Nr. 17 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 18 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 19 Abwägung ja nein Enth.

--------


